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RS OGH 1963/1/21 IIZR125/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1963

Norm

VersVG §25

Rechtssatz

1. Benutzt der Versicherungsnehmer ein Kraftfahrzeug, dessen Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt ist (§ 31

StVZO), so nimmt er eine erhebliche Gefahrerhöhung im Sinne der §§ 23, 29 VersVG auch dann vor, wenn er keine

Kenntnis vom mangelhaften Zustand des Fahrzeuges hat.

2. Diese Gefahrerhöhung führt nicht zur Leistungsfreiheit des Versicherers, wenn der Versicherungsnehmer die

Mängel des Fahrzeugs auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen konnte. Verö : ZVR 1963,251 =

VersR 1963,349
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